
„Möglichkeiten und Grenzen nachhaltiger Beschaffung im öffentlichen Sektor“ 

Interviewfragen (schriftlich per E-Mail) zur Bachelorarbeit 

Stadtbauamt Freital       04. März 2020 

1. Wie ist die Bauleistungsvergabe in Ihrer Behörde geregelt und wie viele Mitarbeiter sind mit 
Bauvergaben betraut? 

 

 

 

 

2. Existiert eine Leitlinie zur nachhaltigen Beschaffung für Ihre Behörde? Gibt es Strategien bzw. 
Bestrebungen mehr Nachhaltigkeit in das Vergabemanagement zu implementieren? 

 

 

 

 

3. Besteht ein Erfahrungsaustausch untereinander/extern? (mit Vergabestellen anderer 
Behörden gleicher Ebene, übergeordneter Ebene …) 

 

 

 

 

4. Wo suchen Sie um Rat, wenn Fragen zur Thematik Bauleistungsvergabe auftauchen? (SSG, 
ABSt, KNB, Kompass Nachhaltigkeit, …) 

 

 

 

 

5. Müssen Ausschreibungen wiederholt werden? Wenn ja, wie häufig und aus welchem Grund? 

 

 

 

 

 

6. Wo sehen Sie aktuell Hürden für die Umsetzung einer nachhaltigen Bauleistungsvergabe und 
des buy local-Ansatzes in Ihrer Behörde und/ oder allgemein? 

 

 

 

 

 

Bauleistungsvergaben werden durch das Sachgebiet Vergabe- und Auftragswesen 
durchgeführt. Es sind 3 Mitarbeiter damit beschäftigt. Die erforderlichen Zuarbeiten im 
Sinne der Vergabeunterlagen werden in der Regel durch beauftragte Ingenieurbüros 
erstellt. Im Sachgebiet Vergabe- und Auftragswesen wird der eigentliche 
Vergabeprozess durchgeführt. 

Eine Leitlinie ist nicht vorhanden. Die Bestrebung nach mehr Nachhaltigkeit gibt es schon, aber 
aufgrund fehlender Zeit für Weiterbildungen, Erfahrungsaustausch und dergleichen, sowie für 
Strategieentwicklung, erfolgt momentan keine thematische Weiterentwicklung. 

In geringem Maße 

SSG, ABSt, Lehrgänge 

Ja. Die Häufigkeit ist eher gering, schätzungsweise 10%. Die Gründe sind mannigfaltig, lassen 
sich aber in der Regel auf ungenügende planerische Vorarbeit (Planunterlagen, Detailtiefe der 
Leistungsbeschreibung, Stimmigkeit gegenüber der Kostenberechnung,…) zurückführen. 

Größte Hürde ist das Vergaberecht und das damit einhergehende „Gebot“ der 
Produktneutralität. Weiterhin wirkt das Wertungskriterium Preis dem entgegen, womit in der 
Regel das günstigste Produkt gewinnt…und lokal ist leider selten auch günstig. Alternative 
Wertungskriterien sind zwar möglich, haben aber vermeintlich hohe Definitionshürden. Die 
Nachhaltigkeit konkurriert mit der Ökonomie, wobei die Ökonomie den höheren Stellenwert 
(Wirtschaftlichkeit als Hauptwertungskriterium) hat und die Nachhaltigkeit in ihren Facetten 
(z.B. Lebenszyklusbetrachtung) kaum bis gar nicht einfließt. 
Eine große Hürde stellt die bereits angesprochene fehlende Zeit für die Entwicklung einer 
Nachhaltigkeitsstrategie dar.  



7. Ist in Ihrer Behörde bekannt, ob es Fördermittel/ finanzielle Anreize zur Förderung 
nachhaltiger Bauleistungsvergaben gibt und wo diese zu beantragen sind?  

 

 

 

 

8. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, um den Zielen der landespolitischen 
Nachhaltigkeitsstrategie für den Freistaat Sachsen 2018 näher zu kommen? 

 

 

 

 

 
 
 

9. Inwieweit wurden/ werden bei öffentlichen Bauten Nachhaltigkeitsaspekte in der Leistungs-
beschreibung berücksichtigt? Gibt es Beispiele dafür? (Schule Wurgwitz, Hainsberg, 
Neugestaltung des Neumarktes, Erschließung Technologiepark, …)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Möchten Sie speziell für Ihre Behörde oder allgemein einen wesentlichen Aspekt ergänzen, 
der für diese Thematik wichtig und deshalb noch zu berücksichtigen ist? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die aufgeführten Fragen sollen nicht vollumfänglich vergleichend oder gegenüberstellend mit 
anderen Behörden verwendet werden, sondern lediglich die theoretischen Erkenntnisse mit 
praktischen Erfahrungen einzelner Kommunen und anderer öffentlichen Institutionen 
auszugsweise ergänzen, um den derzeitigen unterschiedlichen Umsetzungstand dieser 
Thematik zu belegen. 

  
 Bitte teilen Sie mir deshalb mit, ob ich Ihre Behörde als Quelle zitieren darf: Ja / Nein 
 

 Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und lasse Ihnen, sofern gewünscht, bei Interesse gern 
nach Fertigstellung und Freigabe durch die HSF Meißen ein Exemplar meiner Bachelorarbeit 
zukommen. 

 
 Daniela Trentzsch 

Studentin HSF Meißen 

Anpassung des Vergaberechts. Aber nicht nur im Sinne der Zulassung alternativer 
Wertungskriterien, sondern in der verpflichtenden Definition und Anwendung von 
Nachhaltigkeitskriterien. Dabei wäre darauf zu achten, dass die Kriterien und Ansätze in der 
Praxis leicht handhabbar sind, da im Sinne der Nachhaltigkeit geschultes Personal kaum 
vorhanden ist. 
Anzuwendende Nachhaltigkeitskriterien könnten ähnlich wie im energetischen Bereich über die 
Energieeinsparverordnung auch in einer zwingend anzuwendenden Verordnung gefasst 
werden. 

Nein. Gar nicht bekannt. 

 

Nachhaltigkeit wird allen voran im energetischen Bereich betrachtet, wobei einer Investition 

eine Einsparung von Energiekosten gegenübergestellt wird. Dem entsprechend werden vor 

allem energetische Parameter betrachtet, geplant und ausgeschrieben.  

Weiterführende Nachhaltigkeitsansätze wie z.B. Lebenszyklusbetrachtungen werden nicht 

berücksichtigt. 


